Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA

forvss
mazars

Priufungsbericht

Jahresabschluss zum
31. Marz 2024

Alibaba (Germany) GmbH
Munchen

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprufungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA

forvss
mazars

Priufungsbericht

Jahresabschluss zum
31. Marz 2024

Alibaba (Germany) GmbH
Munchen

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprufungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

130245



Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Alibaba (Germany) GmbH | Priifungsbericht fOTVIS
Jahresabschluss zum 31. Marz 2024 ma Za‘rs

INHALTSVERZEICHNIS

A. PRUFUNGSAUFTRAG 1
B. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS 2
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG 5
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 9
l. OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslegung 9
1. Buchflhrung und weitere geprufte Unterlagen 9
2. Jahresabschluss 9
. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 10
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 10
2. Bewertungsgrundlagen 10
E. SCHLUSSBEMERKUNG 11

auftreten.

In Tabellen kdnnen Rundungsdifferenzen zu den mathematisch exakt berechneten Werten

130245



Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Alibaba (Germany) GmbH | Priifungsbericht fOTVIS
Jahresabschluss zum 31. Marz 2024 ma Za‘rs

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Marz 2024

2. Gewinn- und Verlustrechnung fir das Geschaftsjahr
vom 1. April 2023 bis 31. Marz 2024

3.  Anhang fir das Geschaftsjahr
vom 1. April 2023 bis 31. Marz 2024

Allgemeine Auftragsbedingungen

130245 | Il



Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Alibaba (Germany) GmbH | Priifungsbericht fOTVIS
Jahresabschluss zum 31. Marz 2024 ma Za‘rs

An die Alibaba (Germany) GmbH, Minchen:

A. PRUFUNGSAUFTRAG

Durch die Geschaftsflihrung der

Alibaba (Germany) GmbH
Minchen
(im Folgenden auch ,Gesellschaft” genannt)

wurden wir mit der Abschlussprifung fir das am 31. Marz 2024 endende Geschaftsjahr be-
auftragt.

In Ausfiihrung des uns von der Geschéftsfiihrung erteilten Auftrags haben wir den Jahresab-
schluss zum 31. Marz 2024 unter Einbeziehung der Buchflihrung entsprechend § 317 HGB
und den Grundsatzen ordnungsmafiger Durchfihrung von Abschlussprifungen geprift.

Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Der vorliegende Prifungsbericht wurde von uns in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen
ordnungsmabRiger Erstellung von Prifungsberichten (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt.

Fur die Durchfliihrung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhaltnis
zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefligten Allgemeinen Auftragsbedingungen flr
Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften nach dem
Stand vom 1. Januar 2024 malRgebend. Danach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen begrenzt. Im Verhaltnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der All-
gemeinen Auftragsbedingungen.
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B. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS

Den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:
,BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS
An die Alibaba (Germany) GmbH, Miinchen

Prifungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Alibaba (Germany) GmbH — bestehend aus der Bilanz
zum 31. Marz 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung flr das Geschaftsjahr vom 1. April
2023 bis zum 31. Marz 2024 sowie dem Anhang, einschliellich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden — gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigeflgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Marz 2024
sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. Marz 2024.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses geflhrt hat.

Grundlage fir Prifungsurteil

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und in Ubereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
atze ordnungsmaliger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprtfers fur die
Prifung des Jahresabschlusses” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
fur unser Prifungsurteil zum Jahresabschluss und zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich flir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafiir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich flr die internen Kontrollen, die sie in
Ubereinstimmung mit den deutschen Grundséatzen ordnungsmaRiger Buchfiihrung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermdégensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafir verantwort-
lich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortflihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortflh-
rung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus sind sie daflr
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Un-
ternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsurteil zum
Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchge-
fuhrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
konnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariiber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fiihren Prifungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unser Prifungsurteil zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist hdher als das Risiko, dass aus Irrtiimern resultierende wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellun-
gen bzw. das AuRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

erlangen wir ein Verstandnis von den fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortflihrung der Unternehmenstatig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit auf-
werfen konnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jah-
resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnach-
weise. Zukunftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fuhren, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiUhren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschliel3-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsatze ordnungsmafiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermbgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prufungsfeststellungen, einschlief3-
lich etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Prufung
feststellen.”
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG

Gegenstand der Prifung

Gegenstand unserer Prifung war der nach den deutschen handelsrechtlichen Grundsatzen
aufgestellte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfilhrung der Gesellschaft.

Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Wir weisen darauf hin, dass die Geschaftsflihrung der Alibaba (Germany) GmbH die Verant-
wortung fur die Buchflihrung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die dazu ein-
gerichteten internen Kontrollen und die dem Abschlussprufer gemachten Angaben tragt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwort-
lich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortflihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfih-
rung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darliber hinaus sind sie dafir
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Un-
ternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung
uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung abzugeben.

Die Prifung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehort nur insoweit zu den Auf-
gaben der Abschlussprifung, als sich aus diesen anderen Vorschriften Gblicherweise Rick-
wirkungen auf den Jahresabschluss ergeben.

Priifungsumfang

Unsere Prifung erfolgte nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prufer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmalfiger Ab-
schlussprufung. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass falsche Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmafiiger Buchfihrung
vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden.
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Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher
Tatbestande, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch auf3erhalb
der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Gemal § 317 Abs. 4a HGB hat sich
eine Abschlussprifung auch nicht darauf zu erstrecken, ob die Fahigkeit der Gesellschaft zur
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schaftsfuhrung zugesichert werden kann. Prufungsplanung und Priafungsdurchfihrung haben
wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmafigkeiten, die fiir die Rechnungslegung
wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft sind fur die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Mallhahmen zur Ver-
hinderung bzw. Aufdeckung von UnregelmaRigkeiten verantwortlich.

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher
Tatbestande, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch auf3erhalb
der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Gemalf} § 317 Abs. 4a HGB hat sich
eine Abschlussprifung auch nicht darauf zu erstrecken, ob die Fahigkeit der Gesellschaft zur
FortfGhrung der Unternehmenstatigkeit oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schaftsfiihrung zugesichert werden kann. Prifungsplanung und Prifungsdurchfiihrung haben
wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmafigkeiten, die fir die Rechnungslegung
wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft sind fir die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter MaRnahmen zur Ver-
hinderung bzw. Aufdeckung von UnregelmaRigkeiten verantwortlich; die Uberwachung obliegt
der Gesellschaft, die dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmalinahmen bertck-
sichtigt.

Die Gesellschaft ist nach den GrélRenmerkmalen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesell-
schaft und daher nicht prifungspflichtig geman §§ 316 ff. HGB. Es handelt sich um eine frei-
willige Jahresabschlussprufung.

Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Glie-
derungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Geschaftsfihrung sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusse.

Ausgangspunkt der Priifung

Ausgangspunkt war der von uns geprifte und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsver-
merk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Marz 2023.
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Risikoorientierter Priifungsansatz

Auf Basis der von uns festgestellten und beurteilten Fehlerrisiken haben wir ein Risikoprofil fir
die Angaben in der Rechnungslegung erstellt. Zu diesem Zweck haben wir Prifungshandlun-
gen zur Risikobeurteilung durchgefihrt und uns zunachst ein Verstandnis von der Gesellschaft
sowie ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den
Unternehmenszielen und -strategien sowie deren Umsetzung beschaftigt, um die Geschaftsri-
siken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung fiihren kdénnen.
Ausgehend von Gesprachen mit der Unternehmensleitung und der Einsichtnahme in Organi-
sationsunterlagen der Gesellschaft haben wir uns dariber hinaus nach pflichtgemalRem Er-
messen von der Ausgestaltung des internen Kontrollen ein Verstandnis verschafft und beur-
teilt, welche MalRnahmen die Gesellschaft, insbesondere zur Sicherung der Ordnungsmanig-
keit und Verlasslichkeit der Rechnungslegung, ergriffen hat, um diese Geschéaftsrisiken zu be-
waltigen, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollen
der Gesellschaft abzugeben.

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden daraufhin einzelne Priffelder identifiziert und ein
entsprechendes Prifungsprogramm entwickelt. In diesem Prifungsprogramm wurden die
Schwerpunkte der Prifung und fir jedes Priffeld die Prifungsziele sowie die Art und der Um-
fang der Prifungshandlungen festgelegt. Zudem wurden auch die zeitliche Abfolge der Pri-
fung und der Mitarbeitereinsatz geplant.

Priifungsschwerpunkte
Dabei wurden im Berichtsjahr folgende Prifungsschwerpunkte festgelegt:
Prozess der Jahresabschlusserstellung
Existenz der Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Umsatzrealisation
Vollstandigkeit und Bewertung der Rickstellungen
Vollstandigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Vorgenommene Prifungshandlungen

Wegen der Uberschaubaren Grélte des Unternehmens und der geringen Komplexitat der Or-
ganisationsstrukturen und Kontrollsysteme haben wir im Wesentlichen aussagebezogene Pru-
fungshandlungen (analytische Prifungen und Einzelfallprifungen) durchgefuhrt, insbeson-
dere:

Einholen von Bestatigungen der Kreditinstitute
Einholen von Rechtsanwaltsbestatigungen

Einholen von Steuerberaterbestatigungen
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Beim vorliegenden Prifungsauftrag haben wir auf die Einholung von Saldenbestatigungen fir
Kreditoren verzichtet, da brancheniblicherweise keine Antworten zu erwarten sind. Zur Errei-
chung der notwendigen Urteilssicherheit haben wir alternative Prifungshandlungen durchge-
fuhrt.

Zeitlicher Ablauf und Volistandigkeitserklarung

Wir haben die Prufung — im Einklang mit unserer zeitlichen Planung — in den Monaten
Juni 2024 bis November 2025 durchgefiihrt.

Die Geschéftsfuhrung hat uns alle verlangten Aufklarungen und Nachweise erbracht.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft haben uns in ihrer abgegebenen Vollstandigkeits-
erklarung schriftlich versichert, dass die erteilten Aufklarungen und Nachweise vollstandig
sind. Ferner haben sie erklart, dass alle Geschaftsvorfalle erfasst und im Jahresabschluss
wiedergegeben worden sind.
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR
RECHNUNGSLEGUNG

|.  Ordnungsmaligkeit der Rechnungslegung

1.  Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Unsere Prifung ergab die formelle und materielle OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslegung
entsprechend den Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfuhrung und den ubrigen gesetzlichen
Vorschriften.

Die Buicher der Gesellschaft sind ordnungsgemaf gefihrt. Die Belegfunktion ist erflllt. Die
Buchflhrung und die zugehdérigen Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in
allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren gepriften Un-
terlagen entnommenen Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemaf in
der Buchfuhrung, im Jahresabschluss abgebildet.

Die Organisation der Buchfiihrung, das rechnungslegungsbezogene internen Kontrollen, der
Datenfluss und das Belegwesen sind grundsatzlich geeignet, die vollstandige, richtige, zeitge-
rechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschaftsvorfalle zu gewahrleisten.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprifte Jahresabschluss fur das Geschaftsjahr vom 1. April 2023 bis zum
31. Marz 2024 ist in allen wesentlichen Belangen ordnungsmalfig aus den Blchern und den
zugehorigen Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. Die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung sind in allen wesentlichen Belangen nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften Uber die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften einschlieRlich der Grunds-
atze ordnungsmafiger Buchfihrung aufgestellit.

Die Eréffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemalf aus dem Vorjahresabschluss dbernom-
men. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen wesentli-
chen Belangen beachtet worden.

Der Anhang enthalt die erforderlichen Erlauterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

GroRenabhangige Erleichterungen gemal § 274a HGB und § 288 HGB wurden zutreffend
teilweise in Anspruch genommen.
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Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Alibaba (Germany) GmbH | Priifungsbericht fOTVIS
Jahresabschluss zum 31. Marz 2024 ma Za‘rs

ll. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1.  Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemaR durchgefihrten Priifung sind wir der Uberzeugung, dass der Jah-
resabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmafliger Buchflihrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

2. Bewertungsgrundlagen

Die Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang
der Gesellschaft (Anlage 3) enthalten.

130245 | 10
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Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Alibaba (Germany) GmbH | Priifungsbericht
Jahresabschluss zum 31. Marz 2024

E. SCHLUSSBEMERKUNG

forvss

mazars

Bei Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses der Alibaba (Germany) GmbH,
Mdinchen flr das Geschaftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. Marz 2024 in einer von der als

Anlage zu diesem Bericht beigefiigten, bestatigten Fassung abweichenden Form bedarf es
unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestatigungsvermerk zitiert oder auf
unsere Prifung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird hingewiesen.

Frankfurt am Main, 6. November 2025

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Signiert von: Signiert von:

Marce Durpmainin

Marco Bergmann
Wirtschaftsprufer

Toomas ) Jolarnes

AEC32AD8811D443... C161EE6604E54E2...

Johannes Thomas
Wirtschaftsprufer

130245
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ANLAGEN



Alibaba (Germany) GmbH
Munchen

Jahresabschluss zum 31. Marz 2024



Alibaba (Germany) GmbH, Miinchen

Bilanz zum 31. Marz 2024

Anlage 1

AKTIVA PASSIVA
Geschaftsjahr Vorjahr Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermdgen A. Eigenkapital
Sachanlagen 48.815,82 40.940,32 I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
) Il. Kapitalriicklage 3.300.000,00 3.300.000,00
B. Umlaufvermogen l. Gewinnvortrag 910.040,60  660.075,51
I. Vorrite 40.364,97 0,00 IV. Jahreslberschuss 189.584,26 249.965,09
[I. Forderungen und sonstige Vermdgensgegen-
stande 2.899.476,35 1.509.233,93 Summe Eigenkapital 4.424.624,86 4.235.040,60
[ll. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks 3.636.921,34 3.391.708,37 B. Ruckstellungen 421.906,60 532.916,33
6.576.762,66  4.900.942,30 C. Verbindlichkeiten 1.838.076,76  217.608,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 45.174,30 38.178,00 D. Passive latente Steuern 2.310.80 12.088.86
D. Aktive latente Steuern 16.166,24 17.594,06
6.686.919,02 4.997.654,68 6.686.919,02 4.997.654,68




Anlage 2

Alibaba (Germany) GmbH, Miinchen

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr
vom 1. April 2023 bis 31. Mdrz 2024

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 5.329.116,53 3.741.696,85

2. Personalaufwand
a) Loéhne und Gehalter -2.732.253,25 -2.348.337,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

flr Altersversorgung und far Unterstit-
zung -412.935,32 -300.887,61

-3.145.188,57 -2.649.225,52

3. Abschreibungen

auf immaterielle Vermdgensgegen-
stdande des Anlagevermdgens und Sach-
anlagen -24.599,61 -19.384,09

4. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.736.572,95 -874.970,18
- davon Aufwendungen aus der Wah-
rungsumrechnung EUR -53.532,74
(EUR-12.081,32)

5. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag -233.171,14 51.848,03
- davon Ertrage aus der Zuflihrung und
Aufldsung von latenten Steuern
EUR 8.350,24 (EUR 5.505,20)

6. Ergebnis nach Steuern 189.584,26 249.965,09

7. Jahresiiberschuss 189.584,26 249.965,09




Anlage 3

Alibaba (Germany) GmbH, Miinchen
Anhang fir das Geschaftsjahr vom 1. April 2023 bis 31. Marz 2024

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemap §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den
einschldgigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten
die Vorschriften fur kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB. Die
Erleichterungsvorschriften fir kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung der
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und teilweise bei der Erstellung des
Anhangs in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemap
§ 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und
275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemap
§ 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde gemaf § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit ausgegangen.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Alibaba (Germany) GmbH mit Sitz in Mlnchen im
Handelsregister des Amtsgerichts Miinchen unter der Nummer B 221262 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Fir die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverandert die nachfolgenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mafigebend.

Das Sachanlagevermégen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und
wird, soweit abnutzbar, um planmapige Abschreibungen vermindert.

Die Vermdgensgegenstdnde des Sachanlagevermédgens werden nach Mapgabe der voraus-
sichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Anlagegiter werden linear abgeschrieben.
Die Abschreibungen auf Zugdnge des Sachanlagevermdgens werden zeitanteilig
vorgenommen.



Anlage 3

Vorrdate wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das
Niederstwertprinzip nach § 253 Abs. 4 HGB ist beachtet worden.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande sind zum Nennwert angesetzt.

Flissige Mittel werden zu Nominalwerten bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthdlt Auszahlungen, welche Aufwendungen
fir eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerriickstellungen und die sonstigen Rickstellungen berilcksichtigen alle
ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in H6he des nach vernlnftiger kaufmdannischer
Beurteilung notwendigen Erflllungsbetrags (d. h. einschlieplich zukinftiger Kosten- und
Preissteigerungen) angesetzt. Rlckstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr bestanden zum Stichtag nicht.

Verbindlichkeiten sind zum Erflllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Wahrung lautende Vermdégensgegenstande und Verbindlichkeiten wurden
grundsatzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip
(§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1
Satz 1 HGB) beachtet.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen davon-Vermerke zur Wahrungs-
umrechnung enthalten sowohl realisierte als auch nicht realisierte
Wahrungskursdifferenzen.



Anlage 3

Erlduterungen zur Bilanz

Forderung und sonstige Vermdégensgegenstande

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in H6he von TEUR 2.619
(Vj.: TEUR 959) resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermdgensgegenstande haben in Hohe von TEUR 280 eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr. Im Vorjahr hatten TEUR 550 eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten in Hohe von TEUR 45 (Vj. TEUR 38) enthélt
vorausbezahlte Kosten flr noch nicht erhaltene Leistungen gegeniber Dritten.

Verbindlichkeiten

Samtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.



Anlage 3

Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen in H6he von TEUR 80 (Vj.: TEUR 354) sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Mietvertragen, welche am 31. Mai 2024 ausgelaufen sind.

Geschéftsfiihrung

Geschaftsfihrer der Alibaba (Germany) GmbH waren:

e Karl Anton Wehner, Minchen (bis zum 21. Oktober 2024)

e Jinwei Zhang, Hongkong (bis zum 21. Oktober 2024)

e Yik Lam Lee, Hongkong (bis zum 21. Oktober 2024)

e Guilin Yu, Shanghai (ab dem 21. Oktober 2024)

e Sifan Li, Cherrybrook (ab dem 21. Oktober 2024 bis 20. August 2025)
e Cheng-l Wang, Amsterdam (ab dem 21. Oktober 2024)

e Jinshi Li, Seoul (ab dem 20. August 2025)

Alle Geschaftsfihrer sind einzelvertretungsberechtigt.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der wahrend des Geschaftsjahres beschaftigten Mitarbeiter: 27 (Vj.:
19)

Konzernverhdltnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Alibaba Group Holding Limited,
Cayman Islands einbezogen.

Die Alibaba Group Holding Limited, Cayman Islands stellt den Konzernabschluss fir den
kleinsten und gréf3ten Konzernkreis auf.

Der Konzernabschluss ist in den Vereinigten Staaten von Amerika, Washington, D.C.
20549 bei der Securities and Exchange Commission unter Commission file number
001-36614 einsehbar.

Mlnchen, den 6. November 2025

Geschaftsfihrung
EEA Signed by:
: XEBA:
+ o 4 WANE, (g
%*:I:** '?'%j‘\‘ 19A1DF4E2CDDADF...
426FD7844ECB494... FA022602141E493...
Guilin Yu Jinshi Li Cheng-l Wang
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Allgemeine Auftragsbedingungen

far

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer* genannt) und
ihren Auftraggebern Gber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdrucklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniiber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftsprifer
Gbernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfiihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fiir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprufer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Bericksichtigung auslandischen Rechts bedarf — aufler bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprufer
alle fir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fur die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umsténde, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu Gibernehmen.

(2) Sollte die Durchfihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur auBerordentlichen Kindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maRgebend. Entwirfe solcher Darstellungen sind

Lizenziert fur/Licensed to: Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind miindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers auRerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftsprifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tUber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behérdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuBerungen des Wirtschaftsprifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Maingelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherful-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Vergitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfullung fir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit daruber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfullungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenUlber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach Mallgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umstén-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.

50341
01/2024



Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrldssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
ruckzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unbertihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unbertihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprufer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstédndig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdrucklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprufer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittiung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlieBlich E-Bilanzen, flr die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer berucksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veroffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprufer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fiir die Bemessung der Verglutung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergltung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsverdauRerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmaRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr firr die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht (iber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlusselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Verglitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |

4312025



	24 AGG Prüfungsbericht signed 06.11.2025 (Long version)
	Alibaba (Germany) GmbH_Financial Statements (1) (1)

	EnvelopeID_0bacc60b-f145-4312-9ae7-37f19fdb00e5: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_6bf349a7-838a-4216-9333-ab5fd23851fd: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_27e118bf-9e16-4a0e-a748-baafe8f713d2: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_3d38b1d2-bc37-4986-ada6-14294eea976d: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_31499ccc-152a-4267-91b0-e83bbc387222: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_477fa797-8edc-44d0-94eb-b16a9768189e: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_288ffd1c-b126-43f8-8a85-fdf544d2e08d: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_d67847e1-1c96-4812-9d6e-9ac565f1be38: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_170748ca-d1fc-4872-ace6-23b0ece93805: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_74d76953-7126-450d-a063-7319e5b70b58: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_d382b36b-4c79-4dd1-83df-48624f2bddae: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_55f82b52-b97f-49bc-9142-9dac47d5cc17: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_b7e649a7-9411-427c-9c29-0598795cd19d: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_8cd44f4f-a3d6-44f9-8c72-979eaaf08a98: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_6748e043-45ab-4b86-9a96-e2b788428457: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_6187e0ef-d4bb-485f-b823-6922aefb162c: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_4db1e4ef-22b4-493c-809a-b78c46456e32: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA
	EnvelopeID_cd442dc6-b4ba-42b6-88a7-2947741045f7: Docusign Envelope ID: B1B3BA03-9D90-4340-A0E7-E501AFBF1ACA


